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der Genehmigung ihrerseits ein In-sich-Geschäft lie-
gen kann (s.  bereits Ziff . 2). Ob in der Genehmigung 
wiederum ein In-sich-Geschäft liegt, hängt in erster 
Linie davon ab, wem gegenüber sie erklärt wird. Gem. 
§ 177 BGB kann die Genehmigung sowohl dem Vertre-
ter als auch dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. 
Die Genehmigung gegenüber dem personenverschiede-
nen Bevollmächtigten könnte daher unproblematisch 
sein, die Genehmigung gegenüber dem personeniden-
tischen Vertreter des anderen Teils eine weitere Mehr-
fachvertretung mit sich bringen. Zu denken wäre an 
die Rechtsprechung vom sog. Wahladressaten: Wenn 
sowohl die eine als auch die andere Person materieller 
Empfänger der Erklärung sein kann und das In-sich-
Geschäft bei der Abgabe gegenüber einer der Personen 
entfällt, dann darf diese Person als Erklärungsempfän-
ger gewählt werden (vgl. RGZ 76, 89, 92 f.; BGH NJW 
1985, 2409, 2410;  BayObLGZ 1977, 76, 81; OLG 
Jena, Urt. v. 21.2.2007 – 6 U 283/06, Rn. 25 [juris]; 
BeckOK-BGB/Schäfer, § 181 Rn. 26; Grüneberg/Ellen-
berger, § 181 Rn. 8).

Fraglich ist jedoch, ob dies auch bei der Genehmigung 
einer Mehrfachvertretung gelten kann, bei der sowohl 
der organschaftliche Vertreter als auch der falsus pro-
curator jeweils mehrfach handelt. Formal betrachtet 
bleibt es hier gleichermaßen dabei, dass zwei Personen 
denkbare Erklärungsempfänger sind und das In-sich-
Geschäft bei Erklärung gegenüber dem vollmachtlosen 
Vertreter entfällt. Trotz grds. formaler Handhabung des 
§ 181 BGB dürfte hier am Ende dennoch die Wertung 
des §  181 BGB einer Genehmigung durch den nicht 
befreiten Vertreter entgegenstehen. Andernfalls könnte 
§ 181 BGB in der Mehrfachvertretungsvariante sys-
tematisch umgangen werden: Die fehlende Befreiung 
wäre bei jeder Mehrfachvertretung unschädlich, da der 
mehrfachvertretende Vertreter stets einen vollmacht-
losen Vertreter handeln lassen könnte, dessen Mehr-
fachvertretung er jeweils durch Genehmigung ihm 
gegenüber wirksam machen würde. Hier diente also die 
Auswahl des Adressaten nur dazu, ein Rechtsgeschäft, 
das im Ausgangspunkt eine verbotene Mehrfachvertre-
tung enthielte, entgegen §  181 BGB zu ermöglichen. 
Im Unterschied dazu enthält das Ausgangsgeschäft in 
den „normalen“ Wahladressatenkonstellationen nicht 
bereits ein In-sich-Geschäft, sondern es wird lediglich 
ein In-sich-Geschäft beim Hinzutreten einer weiteren 
empfangsbedürftigen Erklärung vermieden.

Daraus sollte zu folgern sein, dass der Einsatz eines einzi-
gen vollmachtlosen Vertreters für mehrere Gesellschaf-
ten mit nichtbefreiten organschaftlichen Vertretern nur 
dann unproblematisch ist, wenn die organschaftlichen 
Vertreter nicht ihrerseits personenidentisch sind. Glei-

ches gilt dann, wenn zwischen den organschaftlichen 
Vertretern und dem falsus procurator ein Bevollmäch-
tigter eingeschaltet ist, der mehrere Gesellschaften zu-
gleich vertritt. Dadurch wird das Problem u. E. nur um 
eine Ebene verschoben.

4. Ergebnis
Unseres Erachtens muss der gesetzliche oder rechtsge-
schäftliche Vertreter einer Gesellschaft nicht selbst von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit sein, wenn 
er ein namens der Gesellschaft abgeschlossenes In-sich-
Geschäft genehmigt und nicht gerade die Genehmi-
gung wiederum als In-sich-Geschäft zu werten ist. 

Ob die Genehmigung ein Selbstkontrahieren (§  181 
Var. 1 BGB) oder eine Mehrfachvertretung (§ 181 Var. 2 
BGB) betriff t, ist u. E. nicht entscheidend. Es gibt kei-
nen Anhaltspunkt für eine unterschiedliche Bewertung.

Für problematisch erachten wir es, wenn die Gesell-
schaftsvertreter, die die Mehrfachvertretung des falsus 
procurator genehmigen, ihrerseits personenidentisch 
und nicht vom Verbot der Mehrfachvertretung befreit 
sind. Hier kann es wertend betrachtend nicht zulässig 
sein, dass diese Vertreter, die die jeweilige Gesellschaft 
selbst nicht als Mehrfachvertreter hätten vertreten kön-
nen, das In-sich-Geschäft durch Erklärung der Geneh-
migung gegenüber dem handelnden Mehrfachvertreter 
wirksam werden lassen. 

WEG §§ 12, 26
Anwachsung des Vermögens einer GmbH & 
Co. KG auf ihre Kommanditist-GmbH; Aus-
wirkungen auf die Verwalterstellung 

I. Sachverhalt
Am 25.9.2023 wurde ein Kaufvertrag über eine Woh-
nungseigentumseinheit beurkundet. Zur Veräußerung 
des Wohnungseigentums ist die Verwalterzustimmung 
erforderlich. Am 13.10.2023 wurde die Verwalter-
zustimmung von der X GmbH erteilt. Ein Verwalter-
nachweis liegt lediglich für die Z GmbH & Co. KG (für 
die Zeit vom 1.1.2023 bis 31.12.2024) vor.

Einzige persönlich haftende Gesellschafterin der 
Z GmbH & Co. KG war zuvor die Y-Beteiligungs-
GmbH. Diese wurde durch eine Verschmelzung zur 
Aufnahme auf die einzige Kommanditistin der Z GmbH 
& Co. KG, nämlich die X GmbH, verschmolzen. 

Die Verwalterzustimmung enthält im Beglaubigungs-
vermerk einen Nachweis der Rechtsnachfolge der 
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X GmbH anstelle der Z GmbH & Co. KG. Hierzu be-
scheinigte der Notar aufgrund Einsicht in das elektroni-
sche Handelsregister, dass die einzige persönlich haften-
de Gesellschafterin der Z GmbH & Co. KG, nämlich 
die Y-Beteiligungs-GmbH, infolge Verschmelzung zur 
Aufnahme auf die X GmbH verschmolzen worden sei. 
Die Z GmbH & Co. KG sei somit infolge des Ausschei-
dens der einzigen persönlich haftenden Gesellschafterin 
aufgelöst und ohne Liquidation erloschen; deren Ver-
mögen sei der einzigen Kommanditistin und alleine 
verbleibenden Gesellschafterin, der X  GmbH, ange-
wachsen. Die Löschung der Z  GmbH & Co. KG im 
Handelsregister erfolgte am 21. August 2023.

II. Frage
Ist das Verwalteramt i. S. d. § 26 WEG im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge der X GmbH als der letzten 
verbliebenen Gesellschafterin (Kommanditistin) ange-
wachsen und liegt damit ein grundbuchtauglicher Ver-
walternachweis vor?

III. Zur Rechtslage
1. Gesellschaftsrechtliche Perspektive
Scheidet ein Gesellschafter aus einer Kommanditge-
sellschaft aus, hat dies gesellschaftsrechtlich zur Fol-
ge, dass der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters 
am Gesellschaftsvermögen gem. §§  161 Abs. 2, 105 
Abs. 3 HGB, 738 Abs. 1 S. 1 BGB a. F. (bzw. nunmehr 
§ 712a BGB aktuelle Fassung) ipso iure, also ohne dass 
es eines besonderen Übertragungsaktes bedarf, den in 
der Gesellschaft verbleibenden Gesellschaftern anteilig 
im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung anwächst. 
Verbleibt nur ein Gesellschafter, so erlischt die Perso-
nen(handels)gesellschaft und der verbleibende Gesell-
schafter übernimmt alle Aktiva und Passiva im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge und wird neuer sowie al-
leiniger Unternehmensträger (st. Rspr., vgl. nur BGH 
ZIP 2000, 229 = NJW 2000, 1119 = GmbHR 2000, 
188).

Hierzu hat sich durch Inkrafttreten des MoPeG zum 
1.1.2024 keine Änderung ergeben. Das Ausscheiden des 
vorletzten Gesellschafters führt nunmehr gemäß der 
gesetzlichen Regelung des §  712a BGB vielmehr aus-
drücklich zum Erlöschen der Gesellschaft ohne Liqui-
dation und zum Übergang des Gesellschaftsvermögens 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den verblei-
benden Gesellschafter.

Nach dem Sachverhalt ist die zur Verwalterin bestellte 
GmbH & Co. KG durch Ausscheiden der persönlich 
haftenden Gesellschafterin somit liquidationslos been-
det worden und ihr Vermögen der einzigen Kommandi-
tistin angewachsen.

2. Meinungsstand zum Übergang der Verwalterstel-
lung
Nach der älteren Rechtsprechung wurde der Über-
gang der Verwalterstellung im Falle der Anwachsung 
bei Personengesellschaften verneint (BayObLGZ 1987, 
54; OLG Köln NZM 2006, 591). Tragendes Argument 
war dabei stets, dass die WEG vor einem „aufgedräng-
ten“ Verwalter geschützt werden muss (BayObLGZ 
1987, 54, 58; OLG Köln NZM 2006, 591, 592). Das 
BayObLG hielt überdies das Amt des Verwalters für 
höchstpersönlich (BayObLGZ 1987, 54, 56) und damit 
weder durch Sonder- noch durch Gesamtrechtsnachfol-
ge für übertragbar.

Im Jahr 2014 entschied jedoch der BGH, dass bei der 
Verschmelzung einer zur Verwalterin einer Wohnungs-
eigentumsanlage bestellten juristischen Person auf 
eine andere juristische Person das Verwalteramt und 
der Verwaltervertrag im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen 
(BGH NJW 2014, 1447). Als ratio decidendi führte der 
BGH dabei an, dass § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG mit dem 
Prinzip einer umfassenden Gesamtrechtsnachfolge eine 
Spezialregelung gegenüber der entsprechenden Anwen-
dung von § 673 S. 1 BGB bereithielte (BGH NJW 2014, 
1447, 1449). Bei einer juristischen Person als berufenem 
Verwalter stehe regelmäßig nicht die Ausführung der 
Dienstleistungen durch bestimmte natürliche Personen 
im Vordergrund (BGH NJW 2014, 1447, 1449); daher 
handele es sich nicht um ein höchstpersönliches Recht.

Im Jahr 2021 bestätigte der BGH diese Rechtsprechung 
schließlich auch für den Fall der Ausgliederung eines 
einzelkaufmännischen Unternehmens auf eine neu ge-
gründete Kapitalgesellschaft (BGH ZWE 2021, 410). 
Auch hier entschied der BGH, dass sich die Beurteilung 
nach dem Umwandlungsrecht richte und das Verwal-
teramt sowie der Verwaltervertrag regelmäßig nicht als 
höchstpersönliche Rechtsverhältnisse anzusehen seien, 
wenn der Inhaber eines im Handelsregister eingetrage-
nen Unternehmens zum Verwalter bestellt werde (BGH 
ZWE 2021, 410 Rn. 15).

Ein Teil der Literatur hält vor dem Hintergrund der 
ergangenen BGH-Rechtsprechung nunmehr auch bei 
Anwachsungsfällen betreff end Personen(handels)gesell-
schaften außerhalb des UmwG angesichts der damit 
einhergehenden Gesamtrechtsnachfolge die Stellung des 
Verwalters in der Person des letzten verbleibenden Ge-
sellschafters für gewahrt (Schöner/Stöber, Grundbuch-
recht, 16. Aufl . 2020, Rn. 2935a; Serr, ZWE 2016, 307, 
312; Hügel/Elzer, WEG, 3.  Aufl .  2021, §  26 Rn.  35; 
BeckOK-WEG/Hogenschurz, Std.: 2.4.2024, §  12 
Rn.  35.1). Eine andere Ansicht hierzu vertritt Wicke 
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(Grüneberg/Wicke, BGB, 83. Aufl . 2024, §  26 WEG 
Rn. 27, allerdings ohne nähere Auseinandersetzung mit 
der jüngeren BGH-Rechtsprechung). 

3. Anwendung auf den vorliegenden Sachverhalt 
§ 738 Abs. 1 S. 1 BGB a. F. bzw. nunmehr § 712a BGB 
aktuelle Fassung hält mit dem Modell der Anwachsung 
ein Rechtsinstitut bereit, das die nach dem BGH erfor-
derliche Kontinuität der Rechtsverhältnisse (BGH NJW 
2014, 1447, 1449) ähnlich wie § 20 UmwG absichert. 
Zudem kommt es regelmäßig bei einer GmbH & Co. 
KG als Verwalterin auch nicht auf die Ausführung der 
Dienstleistungen durch bestimmte natürliche Personen 
an. Ferner erschiene es uns wertungswidersprüchlich, 
Umstrukturierungen nach dem Umwandlungsrecht an-
ders zu handhaben als solche in Anwachsungsfällen im 
Personengesellschaftsrecht. Beide Umstrukturierungs-
vorgänge haben eine Gesamtrechtsnachfolge betreff end 
ein Unternehmen zum Gegenstand. Für die Ungleichbe-
handlung umwandlungsrechtlicher und „anwachsungs-
rechtlicher“ Umstrukturierungen ist mithin kein sach-
licher Diff erenzierungsgrund ersichtlich.

4. Grundbuchrechtlicher Nachweis der Gesamt-
rechtsnachfolge
Scheidet ein Gesellschafter aus einer zweigliedrigen Per-
sonengesellschaft aus, wird im Handelsregister ein Ver-
merk, dass das Vermögen der Gesellschaft infolge An-
wachsung auf den letzten Gesellschafter übergegangen 
ist, nicht eingetragen. Es erfolgt lediglich die Eintragung 
der Aufl ösung der Gesellschaft und des Erlöschens der 
Firma (Krafka, Registerrecht, 12. Aufl . 2024, Rn. 659; 
Schaub, in: Bauer/Schaub, GBO, 5. Aufl . 2023, §  32 
Rn. 20).

Wie der Nachweis der Gesamtrechtsnachfolge im Falle 
des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters geführt 
werden kann, ist deshalb im Einzelnen streitig (s. hierzu 
DNotI Abruf-Gutachten Nr. 175028; BGH NJW 2018, 
3310; Schaub, § 32 Rn. 20; Lemke, GBO, 3. Aufl . 2022, 
§ 32 Rn. 28). Jedenfalls ausreichend wäre, wenn etwa 
zum einen eine notariell beglaubigte Handelsregister-
anmeldung, aus der sich die zur Gesamtrechtsnachfolge 
führende Rechtsänderung ergibt, oder eine notariell be-
glaubigte Ausscheidensvereinbarung der Gesellschafter 
vorgelegt wird und zum anderen das Ausscheiden des 
Gesellschafters sowie das Erlöschen der Gesellschaft im 
Handelsregister eingetragen ist (BGH NJW 2018, 3310 
Rn. 13).

Hier erfolgte das Ausscheiden der persönlich haften-
den Gesellschafterin aufgrund einer Verschmelzung 
zur Aufnahme auf die einzige Kommanditistin. Dieser 
umwandlungsrechtliche Vorgang ergibt sich aus dem 

Handelsregister und lässt sich insbesondere mittels einer 
Notarbescheinigung selbst nachweisen, § 32 Abs. 1 S. 2 
GBO. Das Ausscheiden der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin aufgrund der Verschmelzung zur Auf-
nahme auf die Kommanditistin wird zudem mit einem 
(Gesamt-)Rechtsnachfolgevermerk im Handelsregister 
der Kommanditgesellschaft eingetragen (vgl. Oepen, in: 
Ebenroth/Boujong, HGB, 5. Aufl . 2024, § 162 Rn. 26). 
Schließlich ergibt sich auch das Erlöschen der Gesell-
schaft aus dem Handelsregister, sodass u. E. vorliegend 
der grundbuchrechtliche Nachweis der Gesamtrechts-
nachfolge wie vorliegend durch eine Notarbescheini-
gung erfolgen kann, § 32 Abs. 1 GBO, § 21 BNotO.

5. Ergebnis 
Im Ergebnis ist u. E. im Lichte der jüngeren BGH-
Rechtsprechung (BGH NJW 2014, 1447 und BGH 
ZWE 2021, 410) und entgegen früheren Judikaten 
(BayObLGZ 1987, 54; OLG Köln NZM 2006, 591) 
von einem Übergang der Verwalterstellung auf die 
Kommanditistin auszugehen. Der Nachweis der Ge-
samtrechtsnachfolge lässt sich im Grundbuchverfahren 
mittels Notarbescheinigung führen.


